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A Abwägungsrelevante Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Be-
lange 

Nr.  Behörde Adresse Schreiben vom 

6 Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion Nord 
Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz Koblenz 

Kurfürstenstraße 12-14 
56068 Koblenz 

12.03.2020 

7 Deutsche Telekom Technik 
GmbH 

PTI 14 
Polcher Straße 15-19 
56727 Mayen 

12.03.2020 

11 Energienetze Mittelrhein GmbH Schützenstraße 80-82 
56068 Koblenz 

30.03.2020 

13 Kreisverwaltung Mayen-Kob-
lenz 
- Referat 9.70 

Bahnhofstraße 9 
56068 Koblenz 

02.04.2020 

 

B Nichtabwägungsrelevante Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher 
Belange 

Nr. Behörde Adresse Schreiben vom 

1 Stadt Mayen – Bereich 3.2 Rosengasse 2 
56727 Mayen 

13.02.2020 

2 Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr 

Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

18.02.2020 

3 Rhein-Main-Rohrleitungsgesell-
schaft mbH 

Postfach 501 740 
50977 Köln 

20.02.2020 

4 Inexio Informationstechnologie 
und Telekommunikation GmbH 

Am Saaraltarm 1 
66740 Saarlois 

21.02.2020 

5 Stadtwerke Mayen GmbH Kehriger Straße 8-10 
56727 Mayen 

11.03.2020 

8 PLEdoc GmbH Gladbecker Straße 404 
45326 Essen 

16.03.2020 

9 Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Koblenz 

Niederberger Höhe 1 
56077 Koblenz 

18.03.2020 

10 PLEdoc GmbH Gladbecker Straße 404 
45326 Essen 

27.03.2020 

12 Handwerkskammer Koblenz 
Bauleitplanung 

Friedrich-Ebert-Ring 33 
56068 Koblenz 

02.04.2020 

 

C Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern 

Nr. Name Adresse Schreiben vom 

Während des Beteiligungsverfahrens gingen keine Stellungnahmen durch Bürgerinnen und Bür-
ger ein. 

 
 
 
 
 



Bebauungsplan „Im Fastnachtsstück – An den weissen Wacken III“ (1. Änderung), Mayen 

3 

Eingegangene Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB zum Bebau-
ungsplan „Im Fastnachtsstück – An den weissen Wacken III“ (1. Änderung), Mayen 

Stellungnahme Inhalt Abwägung/Empfehlung 

Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord 
Regionalstelle Wasser-
wirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Koblenz 

Oberflächenwasserbewirtschaf-
tung: 
 
Die Beseitigung des Niederschlags-
wassers erfolgt unter Berücksichti-
gung der §§ 5 und 55 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) und des § 13 Abs. 
2 Landeswassergesetz (LWG). Für 
potentiell verunreinigtes Nieder-
schlagswasser (z. B. aus Gewerbege-
bieten) ist die sachgerechte Wieder-
einleitung in den natürlichen Wasser-
kreislauf nach dem DWA-Regelwerk 
M 153 zu ermitteln. 
 
 
 
 
 
Schmutzwasserbeseitigung: 
 
Ausschließlich das im Baugebiet an-
fallende Schmutzwasser wird über die 
Ortskanalisation mit zentraler Abwas-
serreinigungsanlage entwässert. Es 
ist zu prüfen, ob die Erlaubnis der 
Kläranlage auch das Einzugsgebiet 
des hier vorgestellten Bebauungspla-
nes erfasst. Sofern das Plangebiet 
nicht Bestandteil des Einzugsgebietes 
ist, sind bei der Erstellung der An-
tragsunterlagen für die notwendige 
Anpassung der wasserrechtlichen Er-
laubnis Nachweise vorzulegen, aus 
denen die Auswirkungen des 
Schmutzwasseranfalls aus dem Be-
bauungsplangebiet auf im Wasserweg 
folgende Mischwasserentlastungsan-
lagen hervorgehen. Ferner ist dabei 
nachzuweisen, dass auf der Kläran-
lage eine ausreichende Kapazität für 
die Reinigung der anfallenden 
Schmutzwassermenge aus dem Plan-
gebiet vorhanden ist. 
 
Allgemeine Wasserwirtschaft: 
 
Durch die vorgesehene Maßnahme 
sind keine Oberflächengewässer be-
troffen.  
 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. Das DWA-Re-
gelwerk M 153 zur sach-
gerechten Einleitung in 
den natürlichen Wasser-
kreislauf wird bei Über-
prüfung der Bauantrags-
unterlagen durch die 
Bauordnung der Stadt 
Mayen geprüft. Hierbei 
wird auch die SGD Regi-
onalstelle Wasserwirt-
schaft um Stellung-
nahme gebeten werden. 
 
 
 
 
Im Bebauungsplanver-
fahren wurden der Ab-
wasserbetrieb der Stadt 
Mayen und die Stadt-
werke der Stadt Mayen 
an den Planungen betei-
ligt.  
 
Das Bebauungsplange-
biet liegt innerhalb des 
Einzugsbereiches der 
Kläranlage in Mayen.  
 
 
 
 
 
Die Kapazitäten der Klär-
anlage in Mayen reichen 
für die Behandlung des in 
dem Baugebiet anfallen-
den Schmutzwassers 
aus. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Wir bitten um Beachtung unserer Hin-
weise zur Starkregenvorsorge: Für die 
Stadt Mayen liegt eine Gefährdungs-
analyse mit ausgewiesenen Sturz-
flutentstehungsgebieten nach Starkre-
gen (Hochwasserinfopaket, Karte 5) 
vor; zu erreichen über https://aktion-
blau-plus.rlp-umwelt.de/serv-
let/is/8960/ (Name: Hochwasserin-
fopaketeRLP und Passwort: Down-
loadHWIP). Diese sollte bei geplanten 
Bebauungsgebieten berücksichtigt 
werden. Die Stadt Mayen ist von 
Sturzfluten nach Starkregen gefähr-
det. 
 

 
 
Die gewerblichen Neubauten sollten 
angepasst an mögliche Sturzfluten er-
richtet werden. Des Weiteren sollten 
Notwasserwege, die einen möglichst 
schadlosen Abfluss des Wassers 
durch die Bebauung ermöglichen, 
schon bei der Planung ausgewiesen 
werden. Ebenfalls sollten die Erkennt-
nisse des erstellten Hochwasservor-
sorgekonzepts in den Planungen be-
rücksichtigt werden. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter folgendem 
Link: https://sgdnord.rlp.de/de/was-
ser-abfall-boden/wasserwirt-
schaft/hochwasserschutz/starkregen-
vorsorg/  
 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz: 
 
Im nordöstlichen Teilbereich des Gel-
tungsbereiches A befindet sich die Alt-
ablagerung „Ablagerungsstelle Ma-
yen, Im Etzlergraben“ mit der Regist-
rier-Nr.: 137 00 068 – 0249. Diese ist 
im Lageplan der Bebauungsplanun-
terlagen dargestellt. Textliche Erläute-
rungen hinsichtlich der weiteren Vor-
gehensweise im Hinblick auf die Altab-
lagerung fehlen jedoch. Gemäß den 
Angaben im Bodenschutzkataster 
Rheinland-Pfalz handelt es sich um 

 
 
Die Karte mit ausgewie-
senen Sturzflutenentste-
hungsgebieten ist der 
Stadt bekannt. Eine Ge-
fährdung des Bebau-
ungsplangebietes durch 
Starkregenereignisse ist 
aus dieser Karte nicht er-
sichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die SGD Nord, Abteilung 
Wasserwirtschaft wird an 
Baugenehmigungsver-
fahren in dem Gebiet be-
teiligt und wird um kon-
kretere Stellungnahme 
bei den jeweiligen Bau-
gesuchen gebeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bauordnung der 
Stadt Mayen wird bei An-
tragsstellung für eine 
baulichen Maßnahme im 
Bereich der Altlast Nr.: 
137 00 068 – 0249 vom 
Bauherrn ein Gutachten 
einfordern, welches die 
Altablagerung unter-
sucht. Die SGD Nord 
wird an dem Baugeneh-
migungsverfahren durch 

https://aktion-blau-plus.rlp-umwelt.de/servlet/is/8960/
https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-boden/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/starkregenvorsorg/
https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-boden/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/starkregenvorsorg/
https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-boden/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/starkregenvorsorg/
https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-boden/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/starkregenvorsorg/
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eine Grube/ einen Bombentrichter, 
die/ der mit Siedlungsabfall sowie 
Erdaushub und Bauschutt verfüllt 
wurde. Die Fläche der Altablagerung 
wird mit ca. 700 m2, die maximale 
Tiefe mit 3 m angegeben. Weitere 
Kenntnisse, insbesondere zum Ge-
fährdungspotential, liegen nicht vor. 
Die Altablagerung wurde bisher nicht 
orientierend untersucht. Sie wurde da-
her als altlastverdächtig eingestuft. Im 
Rahmen der Fortführung des Bebau-
ungsplanverfahrens ist eine orientie-
rende Untersuchung der Altablage-
rung durchzuführen. Es ist nachzuwei-
sen, dass keine Gefährdung für die 
späteren Nutzer des Grundstückes 
(gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse) besteht und keine Sanierung 
erforderlich ist. Das Gutachten ist von 
einem fachkundigen Ingenieurbüro er-
stellen zu lassen. Es ist der Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Nord, 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft, Bodenschutz Koblenz 
vorzulegen. Baumaßnahmen im Be-
reich der Altablagerung bedürfen der 
Zustimmung der SGD als hierfür zu-
ständiger Bodenschutzbehörde. 
 
Abschließende Beurteilung: 
 
Im Hinblick auf die unter dem Punkt 
Abfallwirtschaft/Bodenschutz gemach-
ten Aussagen bestehen Bedenken. 
Diese können durch die Vorlage eines 
entsprechenden Gutachtens ausge-
räumt werden. Ihre zuständige Kreis-
verwaltung erhält diese Mail in cc zur 
Kenntnisnahme. 

die Bauordnung der 
Stadt Mayen beteiligt und 
erhält somit Kenntnis von 
dem Inhalt des Gutach-
tens. 
 
 

Deutsche Telekom 
Technik GmbH 

Gegen die o.a. Planung haben wir 
keine grundsätzlichen Einwände. 
 
Dem Verbot der generellen oberirdi-
schen Versorgung durch Telekommu-
nikationslinien, zu denen auch bei-
spielweise die benötigen Kabelver-
zweiger, Multifunktionsgehäuse oder 
Stromsäulen gehören, widersprechen 
wir ausdrücklich. Die Bestandteile ei-
ner Telekommunikationslinie sind im 
TKG § 3 Abs. 26 definiert. 

 
 
 
Es wurde in den textli-
chen Festsetzungen fol-
gender Passus hinzuge-
fügt: 
 
 7.2 Telekommunikati-
onsanlagen wie Kabel-
verzweiger, Multifunkti-
onsgehäuse oder 
Stromsäulen sind hier-
von ausgenommen und 
dürfen oberirdisch errich-
tet werden 
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Energienetze Mittel-
rhein GmbH 

Von der Änderung des Bebauungspla-
nes hinsichtlich der Modifizierung der 
Baufenster der Gewerbegebietsflä-
chen werden unsere Belange nicht be-
rührt. 
 
Die Begründung zum Bebauungsplan 
sagt unter Punkt 4.10 "Flächen mit 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht" aus, 
dass die Kanäle und Leitungen inner-
halb des Plangebietes in der Planur-
kunde dargestellt sind. Wir weisen da-
rauf hin, dass unsere Gasleitungen in 
der Planurkunde nicht abgebildet sind. 
Zur Vervollständigung der Planurkunde 
bitten wir um Darstellung unserer im 
Gebiet vorhandenen Gasleitungen, wie 
es bereits bei der Aufstellung des Be-
bauungsplanes der Fall war. Bitte be-
achten Sie, dass auch unsere Leitung 
in der öffentlichen Grünfläche, für die 
kein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
festgesetzt ist, weder bebaut noch be-
pflanzt werden darf. Den Verlauf der 
Gasleitungen können Sie dem beige-
fügten Auszug aus unserer Netzdoku-
mentation entnehmen. Bei Bedarf sen-
den wir Ihnen diesen Auszug gerne 
auch erneut als dxf-Datei zu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Neuerstellung der 
Planurkunde wurde aus 
Gründen der Übersicht-
lichkeit die Kanäle und 
Leitungen aus der Dar-
stellung entnommen. 
Nach Rücksprache mit 
der ENM werden die Lei-
tungen der ENM in die 
Planzeichnung aufge-
nommen um eine Be-
rücksichtigung der Lei-
tungen bei Baumaßnah-
men besser gewährleis-
ten zu können.  

Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz 
- Referat 9.70 

Aus brandschutztechnischer Sicht be-
hält die Stellungnahme vom 12.04.18 
weiterhin Bestand. 
 
Aus Sicht der Unteren Wasserbe-
hörde bestehen keine Bedenken ge-
gen die vorliegende Planung, soweit 
die Stellungnahme der Oberen Was-
serbehörde bei der SGD Nord, siehe 
E-Mail vom 12.03.2020, Az: 324-137-
0068.04, beachtet wird. 
 
Nach den Planunterlagen soll Nieder-
schlagswasser in die Nette eingeleitet 
werden. Hier weisen wir auf die Er-
laubnispflicht nach den Wassergeset-
zen hin und empfehlen eine weitere 
Abstimmung mit den Wasserbehör-
den.  
 
Wir weisen darauf hin, dass die Stadt 
Mayen gemäß den Bestimmungen der 
Landeskompensationsverordnung 
(LKompVO) und der Landeskompen-
sationsverzeichnisverordnung 
(LKompVzVO) verpflichtet ist, die Da-
ten der Kompensationsmaßnahmen 

Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. Die Stellung-
nahme der SGD Nord 
wurde ordnungsgemäß 
abgewogen (s.o.). 
 
 
 
Im Baugenehmigungs-
verfahren u. A. für das 
Regenrückhaltebecken 
wird das Einleiten des 
Niederschlagswassers in 
die Nette mit den Was-
serbehörden abge-
stimmt. 
 
Der Stadt ist bekannt, 
dass die Kompensations-
maßnahmen für Bebau-
ungspläne in das LANIS 
System einzupflegen 
sind. Dies betrifft bis dato 
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einzutragen und mit Inkrafttreten der 
Satzung an die UNB zu übermitteln. 
Zitat aus § 4 Abs. 1 der LKompVzVO: 
„Die nach § 1 Abs. 3 LKompVO zu-
ständige Behörde teilt der Eintra-
gungsstelle die erforderlichen Anga-
ben nach § 3 Abs. 1 und 2 zum Zeit-
punkt der Erteilung der Zulassung und 
unter Beachtung der elektronischen 
Vorgaben nach § 6 mit. Sie kann dem 
Verursacher des Eingriffs auferlegen, 
ihr die Angaben nach § 3 Abs. 1 und 2 
unter Beachtung der elektronischen 
Vorgaben nach § 6 zu übermitteln. Die 
Pflicht nach Satz 1 gilt für die Träger 
der Bauleitplanung entsprechend; sie 
haben die Angaben mit Inkrafttreten 
der Satzung an die Eintragungsstelle 
zu übermitteln." 
 
Aus Sicht der Unteren Wasserbe-
hörde bestehen keine Bedenken ge-
gen die vorliegende Planung, soweit 
die Stellungnahme der Oberen Was-
serbehörde bei der SGD Nord, siehe 
E-Mail vom 12.03.2020, Az: 324-137-
0068.04, beachtet wird. 
 
 
 
Nach den Planunterlagen soll Nieder-
schlagswasser in die Nette eingeleitet 
werden. Hier weisen wir auf die Er-
laubnispflicht nach den Wassergeset-
zen hin und empfehlen eine weitere 
Abstimmung mit den Wasserbehör-
den. 

allerdings erst zwei Vor-
haben, da die Stadt nur 
für (Regel-) Bebauungs-
pläne zuständig ist, wel-
che seit dem Juni 2019 
rechtskräftig sind. Alle 
vorherigen Kompensati-
onsmaßnahmen im Zuge 
von Bauleitplanverfahren 
sind durch die Untere Na-
turschutzbehörde einzu-
pflegen. 
 
Zu den beiden Bebau-
ungsplanverfahren, wel-
che durch die Stadt ein-
gepflegt wurden/werden  
gehören »Kottenheimer 
Weg«, Mayen und »Im 
Fastnachtsstück – An 
den weissen Wacken III« 
(1. Änderung), Mayen. 
Ersterer liegt der Kreis-
verwaltung zur Überprü-
fung vor. Zweiterer wird 
nach Abschluss des Ver-
fahrens in das LANIS 
System eingepflegt. 
 
 
Die Untere Wasserbe-
hörde wird im weiteren 
Verfahren miteingebun-
den. 

 


